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Donnerstag, den 07. März 2019   Nr. 9/2019  

Öffnungszeiten Rathaus Zimmern unter der Burg  (07427) 2518,  Fax (07427) 8327 

      Montag         Dienstag               ….Mittwoch  u.  Donnerstag                Freitag 

  8.°° bis 12.°° Uhr         8.°° bis 12.°° Uhr         8.°° bis 12.°° Uhr                         8.°° bis 11.°° Uhr 

   17.°° bis 19.30 Uhr  Homepage: www.zimmern-udb.de   E-Mail: bgm-z@t-online.de

 

 

 

 

Bürgermeistersprechstunden 

Montag  u. Donnerstag von    8.°° bis 12.°° Uhr,  Dienstag 

von 17.°° bis 19.³° Uhr. Samstag von 9.°° bis 12.°° Uhr, 

außer jeden ersten Samstag im Monat. 

 

Gemeinde Zimmern unter der Burg  

 

Mitarbeiter für den Bauhof gesucht 
Die derzeitigen Bauhofmitarbeiter beenden ihre Tätigkeit 

bei der Gemeinde Zimmern u. d. Burg auf 31.12.2019 

bzw. 31.03.2020.  

Die Gemeinde sucht zwei Mitarbeiter ab 01.10.2019, so 

dass eine umfassende Einarbeitung möglich ist. Bei den 

Beschäftigungen handelt es sich um versicherungsfreie 

Tätigkeiten (sog. 450 €-Jobs). 

Der Bauhof ist für die Unterhaltungsarbeiten im Bereich 

der öffentlichen Verkehrsflächen, der Wasserversorgung, 

Grünanlagen, Sport- und Spielanlagen, Fuhrpark und 

Winterdienst zuständig. 

Wir erwarten handwerkliches Geschick und Interesse an 

den vielseitigen Tätigkeiten. Führerschein Klasse C1 wird 

vorausgesetzt. 

Bewerbungen mit den erforderlichen Unterlagen sind bis 

spätestens 18.03.2019 an die Gemeindeverwaltung  Zim-

mern unter der Burg, Kirchstraße 5, 72369 Zimmern unter 

der Burg einzureichen. 

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen Bürgermeister Koch. 

 

Baumfällaktion  

Am Aschermittwoch, 06.03.2019, wurden die 3 Pappeln 

am Schwarzenbach, Höhe Geb. Gößlinger Straße 45 (frü-

her Fabrikle) von der Firma Niefer Baumpflege, Villin-

gendorf, gefällt. Diese enthielten viel Totholz und waren 

teilweise morsch, so dass eine Entfernung von diesem 

Bäumen notwendig war. Mittels eines Fällkrans wurden 

die Pappeln zersägt und mit einem Greifer auf den Boden 

gebracht, so dass die dortigen Leitungen nicht beschädigt 

wurden. In Abstimmung mit der Straßenmeisterei wurden 

auch 3 Erlen auf Höhe der Schwarzenbachstube gefällt. 

Diese Maßnahme konnte mit Zustimmung der Natur-

schutzbehörde noch nach dem 01. März ausgeführt wer-

den, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. 

 

 
 

 

 

Am Fackelsonntag, den 10.03.2019 
 

 
 

Hierzu laden wir die ganze Einwohnerschaft 

recht herzlich ein! 

Angezündet wird um 18.30 Uhr 

Für das leibliche Wohl ist wie immer  

bestens gesorgt! 

Auf euer Kommen freut sich  

das Fackelfeuer-Team 

 

Amtliches 

http://www.zimmern-udb.de/
mailto:bgm-z@t-online
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Zweckverband Hochwasserschutz Schlichem 

Sitz: Gemeinde Ratshausen, Zollernalbkreis 
 

Satzung 

über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 

vom 28.01.2019 

Auf Grund § 4 der Gemeindeordnung für Baden-

Württemberg (GemO), § 12 der Verbandssatzung des 

Zweckverbandes Hochwasserschutz Schlichem vom 

03.12.2018 i. V. m. § 5 Abs. 3, § 13 Abs. 6 Satz 2 des 

Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) i. V. 

m. § 19 GemO und § 16 Abs. 4 (GKZ) hat die Verbands-

versammlung am 28.01.2019 folgende Satzung über die 

Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit beschlossen: 

 

§ 1 

Aufwandsentschädigung  

(1) Der Verbandsvorsitzende erhält eine Aufwandsent-

schädigung in Höhe von monatlich 400,00 €. 

(2) Die Aufwandsentschädigung nach Abs. 1 entfällt, 

wenn der Anspruchsberechtigte sein Amt ununterbrochen 

länger als 3 Monate tatsächlich nicht ausübt, für die über 

3 Monate hinausgehende Zeit. 

 

(3) Übernimmt in dieser Zeit der Stellvertreter dauerhaft 

die Aufgaben des Verbandsvorsitzenden, erhält er an 

dessen Stelle die Aufwandsentschädigung. 

 

§ 2 

Entschädigung nach Durchschnittssätzen  

(1) Ehrenamtlich Tätige erhalten den Ersatz ihrer Aus-

lagen und ihres Verdienstausfalls nach einheitlichen  

Durchschnittssätzen. 

 

(2) Der Durchschnittssatz beträgt bei einer zeitlichen 

Inanspruchnahme 

 

 

von  

bis zu 4 Stunden    40,00 €  

mehr als 4 bis 8 Stunden   60,00 €  

mehr als 8 Stunden (Tageshöchstsatz) 80,00 €  

 

§ 3 

Berechnung der zeitlichen Inanspruchnahme  

(1) Der für die ehrenamtliche Tätigkeit benötigten Zeit 

wird je eine halbe Stunde vor ihrem Beginn und nach 

ihrer Beendigung hinzugerechnet (zeitliche Inanspruch-

nahme). Bei mehreren Verrichtungen an einem Tag ist für 

die Berechnung der Entschädigung die Gesamtdauer der 

Inanspruchnahme maßgebend.  

 

(2) Die Entschädigung wird im Einzelfall nach dem 

tatsächlichen, notwendigerweise für die Dienstverrichtung 

entstandenen Zeitaufwand berechnet. 

 

(3) Für die Bemessung der zeitlichen Inanspruchnahme 

bei Sitzungen ist nicht die Dauer der Sitzung, sondern die 

Dauer der Anwesenheit des Sitzungsteilnehmers maßge-

bend. Die Vorschriften des Absatzes 1 bleiben unberührt. 

Besichtigungen, die unmittelbar vor oder nach einer Sit-

zung stattfinden, werden in die Sitzung eingerechnet. 

 

(4) Die Entschädigung für mehrmalige Inanspruchnah-

me am selben Tag darf zusammen- gerechnet den Tages-

höchstsatz nach § 2 Abs. 2 nicht übersteigen. 

 

§ 4 

Reisekostenvergütung  

Bei Dienstverrichtungen außerhalb des Verbandsgebietes 

erhalten ehrenamtlich Tätige neben der Entschädigung 

nach § 2 eine Fahrtkostenerstattung nach § 5 bzw. eine 

Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung nach § 6 Abs. 

2 des Landesreisekostengesetzes. 

 

§ 5 

Inkrafttreten  

Die Satzung tritt zum 01.04.2019 in Kraft. 

 

Hinweis: 

Eine etwaige Verletzung der Verfahrens- und Formvor-

schriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 

(GemO) oder auf Grund der GemO erlassener Verfah-

rensvorschriften beim zu Stande kommen dieser Satzung 

wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 

schriftlich und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 

die Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit 

der Bekanntgabe dieser Satzung gegenüber dem Verband 

geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn die 

Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-

nehmigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt 

worden sind. 

 

Dietingen, den 28.01.2019 

gez. 

Frank  Scholz 

Verbandsvorsitzender 

 

Sammlung von  

Kühlgeräten, Fernsehern u. Bildschirmen 

Die nächste Entsorgung von Kühlgeräten, Fernsehern und 

Bildschirmen ist   

am Mittwoch, den 13.03.2019 
Anmeldungen zur Abholung von Geräten bitte bis 

spätestens Freitag, den, 08.03.2019      10.°° Uhr. 

0Bitte stellen Sie die Geräte am Abholtag ab 6.°° Uhr am 

Straßenrand zur Abholung bereit. 

Neu!! Flachbildschirme und Plasma-TV-Geräte werden 

ebenfalls mitgenommen. 

Bitte beachten Sie, dass Laptops und Notebooks nicht 

mitgenommen werden. Diese müssen weiterhin wie ande-

rer Elektroschrott über die Wertstoffzentren entsorgt 

werden. 

 

Freiw.  Feuerwehr Zimmern unter der Burg 

Die diesjährige Hauptversammlung der 

Feuerwehr Zimmern unter der Burg 

findet  

am Samstag 09.03.2019 um 20 Uhr  
im Gerätehaus statt. 

Hierzu sind alle aktiven Feuerwehrkameraden/innen 

und die Kameraden der Altersabteilung recht herz-

lich eingeladen. 
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Sprechtag der Deutschen Rentenversicherung in 

Schömberg 

Nächster Sprechtag am 

                Dienstag, 26.03.2019 von 14:00 bis 18.00 Uhr  

                im Rathaus Schömberg, Sitzungssaal, 

Telefonische Voranmeldung ist erforderlich. 

Werner Bantle – Versichertenberater –  

Telefon 0170-5438267 

Bringen Sie zur Beratung Ihren aktuellen Versicherungs-

verlauf mit.  

 

EB – ERWACHSENENBILDUNG DIETINGEN 

Wie steht es um die Zukunft unserer Wasserversor-

gung am oberen Neckar...Wo stehen wir? Wo wollen 

wir hin? 

Wann: Mittwoch, 20.3.19, 19.30 Uhr  

Wo: Zehntscheuer Dietingen (Ort) , Vortragsraum 2. 

        Obergeschoss  

Wer: Thomas Albrecht (Vorsitzender des Wasserzweck- 

         verbandes Oberer Neckar), Büro Dr. Fritz, (Herr  

         Dipl. Ing. Gerd Schill)  

Was: Kommunaler Bürgerdialog zu unserer Wasserver- 

         sorgung am oberen Neckar 

 
Wasserwerk Neckarburg - Herzstück der Eigenwasserver-

sorgung der Verbandsgemeinden am oberen Neckar 

Was können die Besucher aus den Verbandsgemein-

den am 20.3.19 erwarten? 

Nachdem die Verbandsversammlung am 13.12.18 die 

angelaufenen Investitionen vorgestellt und die zukünftig 

notwendigen Investitionsvorhaben auf eine Zeitschiene 

gebracht hat wollen wir interessierten Bürgern die Chance 

geben näheres zu erfahren und mit Experten in Dialog zu 

treten. 

Unsere Themensammlung des kommunalen Bürgerdi-

alogs: 
Gesamtkonzept und Investitionsplan zur Ertüchtigung der  

Wasserversorgung,  

aktueller Umsetzungsstand, Zukunftsplanung der Investi-

tionen für das Netz, die Hochbehälter und das Wasser-

werk (entsprechend der Beschlusslage bzw. des Gutach-

tens) die Wassersicherheit auch in Phase geringer Nieder-

schläge zu erwartende Auswirkungen auf den Wasserpreis  

Bürgerdialog - Ihre Fragen an die Experten 

Zu der Infoveranstaltung sind alle Interessierten Bür-

ger/innen und Mandatsträger, natürlich auch aus allen 

Verbandsgemeinden, herzlich eingeladen.  

Wir von der Erwachsenenbildung sind dankbar, dass es 

gelungen ist unsere Eigenwasserversorgung zu erhalten 

und freuen uns, dass es jetzt eine gemeinsame zukunftsfä-

hige Basis gibt. Wichtig erscheint uns, dass die Bevölke-

rung gut informiert ist und hinter dem Verband steht. 

Für die Erwachsenenbildung Dietingen 

Albert Scheible 

 

Das Landratsamt informiert: 

Festveranstaltung zum Internationalen Frauentag am 

8. März 2019 

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe zu 100 Jahre Frau-

enwahlrecht findet am Freitag, den 8. März 2019 eine 

öffentliche Finissage statt. Die Veranstalterinnen der 

Stadt Balingen und des Zollernalbkreises laden dazu alle 

interessierten Frauen und Männer herzlich in die Zehnt-

scheuer ab 18 Uhr ein. 

Der Internationale Frauentag wurde bewusst für diese 

Veranstaltung gewählt. Bereits 1911 fand der erste „In-

ternationale Tag der Frau“ in Deutschland statt. Die zent-

rale Forderung war damals das Frauenwahlrecht. Seitdem 

nutzen Frauen diesen Tag weltweit um gemeinsam zu 

feiern und daran zu erinnern, was sie bereits erreicht ha-

ben. Sie machen darauf aufmerksam, dass sie für ihre 

Rechte eintreten und fordern Gleichberechtigung von 

Frauen und Mädchen ein, wo sie noch nicht verwirklicht 

ist. 

Der Abend beginnt mit einem Get-together und wird 

musikalisch von der Jugendmusikschule umrahmt. Nach 

der Begrüßung wird eine kurze Zusammenfassung über 

die bisherigen Veranstaltungen zu „100 Jahre Frauen-

wahlrecht“ im Zollernalbkreis erfolgen. In einem Video-

zusammenschnitt werden Zeitzeuginnen von ihren Erin-

nerungen an die ersten freien, demokratischen und gehei-

men Wahlen berichten.  

Wie sieht es außerhalb der Landesgrenze aus? Wie wird 

beispielsweise der Weltfrauentag in der Türkei gefeiert? 

Welche Rolle hat die Frau im Islam? Dazu werden mus-

limische Frauen berichten.  

Als weiteres Event, dürfen sich die Gäste auf spannende 

Geschichten von starken Frauen, erzählt von Sigrid Mau-

te, freuen. 

Im Anschluss wird die Cocktailbar eröffnet.  

Das vielseitige und bunte Programm bietet jede Menge 

Informatives sowie Unterhaltsames und ist für alle Al-

tersgruppen geeignet. 

 

Veranstaltung am 20.03.2019 “Praktischer Herden-

schutz zum Schutz vor Wildtierübergriffen“, im 

Landwirtschaftsamt in Balingen. 

Frank Lamprecht, selbst erfahrener Schaf- und Ziegenhal-

ter, informiert zum Thema „Praktischer Herdenschutz 

zum Schutz vor Wildtierübergriffen“ beim Landwirt-

schaftsamt Balingen. Der Referent für Wildtiermanage-

ment beim NABU Baden-Württemberg stellt verschiede-

ne, erprobte Praxismethoden vor, mit denen die Weidetie-

re vor Übergriffen durch Wildtiere, wie Wolf oder Fuchs, 

geschützt werden können. Dabei setzt er den Schwer-

punkt seines Vortrages auf praxistaugliche Zäune und den 

Einsatz von Herdenschutzhunden. 

Der Vortrag findet am Mittwoch, den 20.03.2019 um 

19:00 Uhr im Landwirtschaftsamt, Raum 128, Robert-

Wahl-Str. 7, 72336 Balingen statt. 

Anmeldung bis zum 20.03.2019 unter landwirtschafts-

amt@zollernalbkreis.de oder unter 07433/92-1941. 

Rückfragen unter 07433/92-1946 

 

Tagesmütter 

Es sind noch Plätze frei! 

Am 26. März 19 beginnt ein Qualifizierungskurs für Kin-

derbetreuung in Tagespflege bei der VHS in Balingen. Es 

sind noch Plätze frei. 

Sie haben Freude am Umgang mit Kindern und sind be-

reit, Kinder bei sich zu Hause auf selbständiger Basis zu 

betreuen? Wir suchen Personen, die diese verantwor-

tungsvolle Tätigkeit als Tagesmutter oder Kinderfrau 

mailto:landwirtschaftsamt@zollernalbkreis.de
mailto:landwirtschaftsamt@zollernalbkreis.de
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ausüben wollen und das nötige Feingefühl für Kinder 

besitzen. 

Für die betreuenden Tagesmütter oder Tagesväter ist die 

Kindertagespflege ein guter Weg, Familie und Beruf 

miteinander zu verbinden. Damit die Betreuung des Ta-

geskindes gelingt, bereiten wir Tageseltern auf das neue 

Betreuungsverhältnis vor, vermitteln Grundkenntnisse aus 

Entwicklungspsychologie und Pädagogik und klären über 

die rechtlichen Rahmenbedingungen auf.  

Wenn Sie sich für die Qualifizierung bewerben oder Nä-

heres über die Arbeit in der Kinder-tagespflege wissen 

möchten, melden Sie sich bitte beim Jugendförderverein 

Zollernalbkreis e.V., Bereich Kindertagespflege unter 

07433 – 381671, www.jugendfoerderverein-

zollernalbkreis.de oder über Facebook @tagespflege.zak. 

 

 

 

 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 

Neue einheitliche kostenfreie Rufnummer für den 

Ärztlichen Bereitschaftsdienst 116 117 

Montag-Freitag:   19 - 8 Uhr 

Samstag, Sonn- und Feiertag:   8 - 8 Uhr 

Die Sprechzeiten der Bereitschaftsdienstpraxen an den 

Krankenhäusern Albstadt und Balingen sind an Wochen-

enden und Feiertagen von 08.30 Uhr – 13.00 Uhr und 

15.00 Uhr – 20 Uhr. Mobile Patienten können jederzeit 

ohne Anmeldung dorthin kommen (auch in der Nacht).  

Patienten, die aus Krankheitsgründen nicht in der Lage 

sind, die Bereitschaftsdienst-Praxen aufzusuchen, werden 

über die 116 117 an den Fahrdienst vermittelt, der sie 

dann zu Hause aufsucht. 

Unter der Woche ab 19.00 Uhr werden Sie vom Bereit-

schaftsarzt entweder in dessen Praxis behandelt oder bei 

Bedarf aufgesucht. 

Notruf (Feuerwehr/Notruf/Notfall):                 112 

Krankentransport               19 222 

Notdienst Augenarzt:            0180/1 92 93 49 

Notdienst Gyn./Geburtshilfe BL:               07433/9092-0 

Notdienst Kinderarzt:             0180/1 92 93 42 

Notdienst Hals-/Nasen-/Ohrenarzt:              0180/6070711 

Notdienst Zahnarzt:              01805/911 690 

Balingen (Allgemeiner Notfalldienst) 

Zollernalbklinikum Balingen, Tübinger Straße 30, 

72336 Balingen  Sa, So und FT 08-22 Uhr 

Albstadt (Allgemeiner Notfalldienst) 

Zollernalbklinikum Albstadt, Friedrichstraße 39 

72458 Albstadt  Sa, So und FT 08-22 Uhr 

Wichtige Rufnummern für den Kindern- und Jugend-

ärztlichen Bereitschaftsdienst (gültig ab 01.02.2017): 

-Albstadt, Winterlingen, Bitz, Burladingen, Jungingen 

und Straßberg 

Kinder- und Jugendärztliche Notfallpraxis Reutlingen, 

Steinenbergstr. 31, 72764 Reutlingen 

Samstags, Sonn- und Feiertags: 9.00-19.00 Uhr 

Tel. 01806/071211 

-Balingen, Bisingen, Dautmergen, Dormettingen, Dot-

ternhausen, Geislingen, Grosselfingen, Haigerloch, Hau-

sen am Tann, Hechingen, Meßstetten, Nusplingen, 

Obernheim, Rangendingen, Ratshausen, Rosenfeld, 

Schömberg, Weilen unter den Rinnen und Zimmern unter 

der Burg  

Kinder- und Jugendärztliche Notfallpraxis Tübingen, 

Hoppe-Seyler-Str. 1 72076 Tübingen 

Samstags, Sonn- und Feiertags: 10.00-19.00 Uhr 

    Tel. 01806/070710 

Bereitschaftsdienst Stadtapotheke Schömberg 

Telefon: (07427) 94750. 

Öffnungszeiten  

Mo. Di. Do. Fr.,  8.°° - 12.30 Uhr und 14.°° - 19.30 Uhr 

Mi.,                     8.°° - 12.30 Uhr, 17.30 - 18.30 Uhr 

Sa.,                      8.°° - 12.30 Uhr 

Notdienst: Außerhalb unserer Öffnungszeiten gilt der 

Balinger Notdienstplan 

Telefonseelsorge Neckar-Alb: 

Tag und Nacht erreichbar unter Tel.: 0800/1110111 

 

 

 

 

 
Agentur für Arbeit nimmt an Aktionswoche vom 11. 

bis 15. März teil 
Landauf, landab haben sich die Agenturen für Arbeit in 

der Woche vom 11. bis zum 15. März einiges rund um 

das Thema Ausbildung vorgenommen. Die von der Bun-

desagentur für Arbeit initiierte bundesweite Aktionswo-

che setzt über das alltägliche Angebot der Berufsorientie-

rung, Berufsberatung und Ausbildungsstellenvermittlung 

hinaus gezielt besondere Akzente. 

Marcel Scheibe und seinen Beraterinnen und Beratern aus 

dem Berufsberatungs-Team der Agentur für Arbeit ist in 

dieser Woche besonders wichtig, Jugendlichen die Viel-

falt der knapp 330 Ausbildungsberufe zu zeigen. Arbeit-

geber werden über Fördermöglichkeiten und Vermitt-

lungsangebote informiert und können aktiv ihre freien 

Ausbildungsstellen anbieten. So profitieren am Ende alle 

davon, wenn es gelingt, Ausbildung klarzumachen. 

Während der Aktionswoche sind intensive Schulsprechta-

ge eingeplant. Die Ausbildungsstellenvermittler der 

Agentur für Arbeit führen gezielte Stellensuchen insbe-

sondere für sozial benachteiligte Jugendliche durch. Ziel 

aller Aktionen und der ständigen Arbeit der Berufsberate-

rinnen und Berufsberater ist #AusbildungKlarmachen, 

also möglichst für jeden Jugendlichen eine passende Aus-

bildungsstelle zu finden und für jeden Ausbildungsbetrieb 

den passenden Azubi. 

 

BiZ & DONNA, die Informationsreihe für Frauen - 

Weibliche Arbeitsbiographie und Rente 
Am Donnerstag, dem 14. März geht es in der Agentur für 

Arbeit Balingen um ein häufig vernachlässigtes Thema: 

die eigene Rente. Die Veranstaltung findet von 10:00 bis 

12:00 Uhr im BiZ-Gruppenraum der Agentur für Arbeit 

in der Stingstraße 17 statt. 

Die Erwerbsbiographien von Frauen sind von den unter-

schiedlichsten Lebensumständen geprägt. Meist unterbre-

chen oder reduzieren Frauen ihre Berufstätigkeit aufgrund 

von Kindererziehung oder der Pflege von Angehörigen. 

Viele haben eine Teilzeitbeschäftigung, üben einen 450-

Euro-Job aus oder sind von Arbeitslosigkeit betroffen. 

Das Rentenrecht verfügt über eine Vielzahl von Regelun-

gen für solche Zeiten. Interessant ist das Thema deshalb 

sowohl für arbeitslose und erwerbstätige Frauen als auch 

für solche, die den Wiedereinstieg in den Beruf planen. 

Was es zu beachten gibt, auch im Hinblick auf zusätzliche 

Eigenvorsorge, erläutert Heike Klett von der Deutschen 

Verschiedenes 

Bereitschaftsdienste 
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Rentenversicherung. Selbstverständlich beantwortet sie 

auch andere Fragen zu diesem Thema. 

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Eine 

Anmeldung ist nicht erforderlich. Nähere Informationen 

gibt es unter 07433 951-304 oder Balin-

gen.BCA@arbeitsagentur.de. 

 

Welche Hochschule ist die richtige? 
Am Donnerstag, dem 14. März, findet um 15:30 Uhr im 

Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit 

Balingen eine Informationsveranstaltung zur Wahl der 

richtigen Hochschule statt. 

Universität, Hochschule für angewandte Wissenschaften, 

duale Hochschule oder privat? Antworten auf diese und 

alle anderen Fragen rund um das Thema akademische 

Ausbildung hat der Jurist Helmut Ambs, Berater für aka-

demische Berufe bei der Agentur für Arbeit Balingen. In 

seinem Vortrag und der anschließenden Fragerunde geht 

Ambs auf die verschiedenen Hochschularten ein und 

berät, welche Hochschule zu welchen Fähigkeiten und 

Zielen am besten passt. Zudem bietet er wertvolle Tipps 

zur Karriereplanung und Fakten zum Auswahl- und Be-

werbungsverfahren. 

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist wie immer kos-

tenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

 

 

Verein zur Erhaltung der Natur 

und Kulturlandschaft in Rottweil 

und im Oberen Schlichemtal e.V. 
 

www.naku.eu   kontakt@naku.eu 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 

Freitag, 29.03.2019, 19:30 Uhr 

im  FSV Sportheim in Zepfenhan 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung und Bericht des 1. Vorsitzenden 

2. Bericht der Schriftführerin 

3. Bericht des Kassiers 

4. Bericht der Kassenprüfer 

5. Entlastungen 

6. Wahlen 

7. Schriftliche Anträge 

8. Verschiedenes 

Anträge sind schriftlich, bis zum 22.03.2019, an den  

1. Vorsitzenden Jochen Baumann, Am Hummelberg 12, 

78628 Zepfenhan oder an kontakt@naku.eu zu richten. 

Wir freuen uns auf den Besuch vieler Mitglieder, Freunde 

und Gönner.  

Jochen Baumann 

 

Gruppe Albstadt 

   AK Alb-Guides 

Tour 33  

Von Null auf 234 Meter mit 18 Meter pro Sekunde 

Rundwanderung in Rottweil mit Besichtigung des 

Thyssen-Testturmes  

Bei der Rundwanderung am Stadtrand von Rottweil geht 

es zur geschichtsträchtigen Pulverfabrik. Von dort gelan-

gen wir nach einem kurzen steilen Aufstieg auf das Ge-

lände des Hundezüchter Vereines. Nun sind es nur noch 

wenige Meter zum Turm mit seinen 240 Metern Höhe. 

Wir fahren gegen eine Gebühr von voraussichtlich 9€ 

(Stand 08/2018- kann sich verändern)  zur Aussichtsplatt-

form mit 18 Metern pro Sekunde, das entspricht einer 

Geschwindigkeit von  knappen 65 Kilometern pro Stunde. 

Nach einem Aufenthalt von 45 Minuten setzen wir die 

Rundwanderung zum Ausgangspunkt fort. 

Dauer:  ca. 3,5 Stunden reine Gehzeit  

(Strecke etwa 10 km) 

Treffpunkt: Rottweil am Bahnhof vor der  

Wartehalle 

Alb-Guide: Karl Seemann 

  Tel: 0 70 34 / 25 71 10 

  E-Mail: karle.seemann@t-online.de 

Hinweise: Die Anmeldung ist frühzeitig erforder-

lich, die Teilnehmerzahl pro Tour ist begrenzt, Auf- und 

Abstiege sind ca. 165 Höhenmeter, rutschfeste Schuhe, 

wetterangepasste Kleidung sowie Getränke sind empfoh-

len. 

Termine: Samstag, 09.03.2019, 15 Uhr 

Gebühr: 4 Euro (ohne Besichtigungsgebühr des   

  Thyssen-Testturmes) 

 

 
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Zollernalb e.V. 

Erste-Hilfe-Fresh up für Pflegefachkräfte in Balingen. 

Am Mittwoch, 13.03.2019 von 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr 

im DRK-Forum Balingen, Henry-Dunant-Str. 1-5. 

Kurs für pflegende Angehörige – Grundlagen der 

Pflege zuhause und Pflegehilfen an vier Abenden in 

Balingen. Jeweils Mittwochs, 13.03.2019 -  03.04.2019 

von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr im DRK-Forum Balingen, 

Henry-Dunant-Str. 1-5. 

Erste Hilfe am Kind in Ebingen. Am Samstag, 

30.03.2019 von 08.30 Uhr bis 16.15 Uhr im DRK-Forum 

Albstadt, Sonnenstr. 54. 

Rotkreuzkurs – Erste-Hilfe-Grundlehrgang in Ebin-

gen. Am Samstag, 06.04.2019 von 08.30 Uhr bis 16.15 

Uhr im DRK-Forum Albstadt, Sonnenstr. 54. 

Kursanmeldungen unter Tel. 07433/909999 oder 

www.drk-zollernalb.de. 

Reisen ohne Risiko – Wir helfen immer und überall! 

Wenn Sie mindestens 100 km von Ihrem Wohnort ent-

fernt verunglücken oder erkranken, holen wir Sie heim. 

Auch können Sie auf der Reise die Rotkreuz-Arzt-

Hotline und den Arzt-Dolmetscher in Anspruch nehmen. 

Diesen Service und weitere Vorteile bietet Ihnen eine 

Fördermitgliedschaft beim DRK. Schon ab 25 Euro im 

Jahr und pro Haushalt können Sie das wichtige, ehrenamt-

liche Engagement unterstützen und gleichzeitig von den 

vielen Vorteilen profitieren. Ebenso ist Ihr Beitrag steuer-

lich abzugsfähig. Weitere Informationen erhalten Sie 

unter Tel. 07433/909930 oder unter www.drk-

zollernalb.de/spenden/foerdermitglieder. Gerne können 

Sie den Mindestbeitrag vorab auf das Konto der Sparkas-

se Zollernalb, DE46 65351260 0024004006, SOLA-

DES1BAL mit Angabe von Verwendungszweck „FÖMI“ 

sowie Name und Adresse überweisen. So haben Sie sofor-

tigen Schutz und wir senden Ihnen die Unterlagen umge-

hend zu. 

Sicherheit zu Hause: der DRK-Hausnotruf. Der Haus-

notruf hat sich seit über 30 Jahren im Alltag und bei Not-

fällen bewährt und ist seit 2005 zertifiziert durch den 

TÜV Süd. Besonders für alleinstehende ältere Menschen 

bietet der Notruf Sicherheit. Er kann Angehörige entlas-

ten und dazu beitragen, dass ältere Menschen länger in 

ihren eigenen vier Wänden leben können. Durch einen 

mailto:Balingen.BCA@arbeitsagentur.de
mailto:Balingen.BCA@arbeitsagentur.de
http://www.naku.eu/
mailto:kontakt@naku.eu
http://www.drk-zollernalb.de/
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kleinen Sender, der am Körper getragen wird, kann der 

Alarm ausgelöst und damit eine direkt Sprechverbindung 

zur DRK-Hausnotrufzentrale hergestellt werden. Diese 

leitet umgehend weitere Hilfsmaßnahmen ein, wie zum 

Beispiel Anruf bei einem Angehörigen oder Entsendung 

des Rettungsdienstes. Weitere Informationen erhalten Sie 

unter Tel. 07433/909955 oder per E-Mail: hausnot-

ruf@drk-zollernalb.de. 

 

 

 

 

Sportverein Zimmern unter der Burg 

Fußball/Tischtennis: 

Donnerstag:  Fußballtraining für Jedermann  

in der Halle Beginn 20.00 Uhr 

Tischtennis: Beginn 19.30 Uhr. 

Funktionelles Gesundheitstraining 

Montag:    20.00 - 21.30 Uhr 

      Männer-Gesundheitstraining 

Dienstag:  9.30 -10.30 Uhr 

      Seniorengymnastik mit Gisela Rau 

      Neueinsteiger jeder Zeit willkommen 

Mittwoch:  18.30 – 20.00 Uhr 

      Gesundheitsgymnastik mit Gisela Rau 

    20.00  21.15 Uhr 

    Tanz dich Fit   ZUMBA   mit Petra Schatz 

    Tanz und Fitness auf lateinamerikanische 

    Rhythmen    Einstieg jeder Zeit möglich 

 

 

 

 
Pfarramt Schömberg,    Tel. 2509, Fax: 6156 

E-mail     pfarramt.schoemberg@drs.de 

Internet: www.stadtkirche-schoemberg.de 

Öffnungszeiten 

Montag + Mittwoch              14:30 Uhr – 17:00 Uhr 

Dienstag + Donnerstag          08:00 Uhr – 12:00 Uhr 

Freitag                                  08:00 Uhr – 10:00 Uhr 

http://jakobus-kirche-zimmern.de 

Gottesdienstordnung 

Samstag, 09.03.19 VA zum 1.Fastensonntag 

19:00 Uhr Vorabendmesse mit Aschensegen. 

Messintention für Elisabeth und Josef Sauter 

Donnerstag, 14.03.19 Tag der ewigen Anbetung 

18:00 Uhr Eucharistische Aussetzung 

18:30 Uhr Rosenkranzgebet 

19:00 Uhr Abendmesse mit eucharistischem  

  Segen 

Sonntag,17.03.19 Zweiter Fastensonntag 

10:30 Uhr Hl. Messe 

  Kollekte – Caritas Fastenopfer 

Sonntag, 24.03.19 Dritter Fastensonntag 

09:00 Uhr Hl. Messe 

 Kollekte – Außerordentlicher Missiosonntag 

Sonntag, 31.März Vierter Fastensonntag 

08:50 Uhr Ökumenischer Gottesdienst  

in Täbingen 

Tag der ewigen Anbetung 

Am Donnerstag, 14.03. feiern wir unseren „Tag der ewi-

gen Anbetung“. Beginn ist um 18:00 Uhr mit der eucha-

ristischen Aussetzung, anschließend ist um 18:30 Uhr das 

Rosenkranzgebet und um 19:00 Uhr Abendmesse mit 

eucharistischen Segen. Dazu ergeht herzliche Einladung. 

 

 
Im Trauerfall 

wenden sie sich bitte an Pfarrer Pushpam Tel. 07427 / 

7325 oder 015225270700. 

09.03.2019 Vorabend zum 1. Fastensonntag 

19:00 Uhr Vorabendmesse in Zimmern mit  

  Aschensegen, Schörzingen und Weilen 

10.03.2019 Erster Fastensonntag 

09.00 Uhr Hl. Messe in Dautmergen, Hausen  

09:30 Uhr Wortgottesfeier in Dormettingen 

10:30 Uhr Hl. Messe in Schömberg, Dotternhausen  

  und Ratshausen 
 

Palmbühlkirche Schömberg 

Tel. 2502            Fax. 922323 

Unter www.stadtkirche-schoemberg.de  

„Palmbühl“ finden Sie weitere  Informationen.  

Allgemeine Gottesdienstordnung 

Gottesdienste in den Wintermonaten 

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag um 09:00 Uhr 

Hl. Messe im Pilgerstüble 

Beichtgelegenheit: Freitag, ab 09:45 Uhr in der Kirche. 
 

 
 

 

Evang. Pfarramt Täbingen, Im Oberland 9,  

72348 Rosenfeld-Täbingen, Tel. (07427) 3294,  

Telefon  (07427) 3294     Fax   (07427) 914913 

Gemeindebüro Di  14.00 – 16.30 Uhr 

 Do 14.00 – 16.30 Uhr 

 E-Mail: pfarramt.taebingen@elkw.de 

Internet:www.kirchengemeinde.taebingen.de 

Vakatur-Vertretung Pfarrer Stefan Kröger, Erzingen  

Telefon  07433/ 4210 

E-Mail  stefan.kroeger@elkw.de 

1. Vorsitzender  Axel Märklin, Heerstraße 24, Täbingen 

Telefon (07427) 8672  

E-Mail axel.maerklin@t-online.de 

Internet: www.kirchengemeinde.taebingen.de 
 

Gottesdienstordnung 

Sonntag, 10. März 2019 

9.30 Uhr „halbzehn“ Gottesdienst in Endingen mit Pastor 

i. R. Walter Stingel und Team  

Oder 

9.15 Uhr Gottesdienst mit SV Pfarrer Marco Görtler im 

Gemeindezentrum in Schömberg 

 

Katholische 

Kirchengemeinde 

St. Jakobus 

Zimmern u.d.B. 

 

Kirchen 

Vereinsnachrichten 

Evangelische 

Kirchengemeinde 

Täbingen 

Dautmergen 

Zimmern u.d.Burg 

mailto:pfarramt.schoemberg@drs.de
http://jakobus-kirche-zimmern.de/Startseite
http://www.stadtkirche-schoemberg.de/
mailto:pfarramt.taebingen@elkw.de
http://www.kirchengemeinde.taebingen.de/
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10.00 Uhr  Kinderkirche 

Donnerstag, 14. März  2019 

14.00 Uhr Nachmittag der älteren Generation  

  Thema: „Das Rosengeheimnis“  

  ein Lebensbild mit Frau Hofmann 

Sonntag 17. März 2019 

08.50 Uhr   Goldene u. Diamantene Konfirmation  

  mit Pfr. Martin Brändl,  

  der Konfirmanden-Gruppe und dem  

  Posaunenchor 

Opfer:  Landesopfer für verfolgte Christen 

 

Hinweis: 

Da am 10. März der Gottesdienst mangels Prediger leider 

ausfallen muss, laden wir herzlich zum Gottesdienst nach 

Schömberg um 10.15.ins Gemeindezentrum ein. Dort 

Predigt SV Pfarrer Marco Görtler von der Süddeutschen 

Gemeinschaft, oder nach Endingen zum „halbzehn“ Got-

tesdienst  mit Pastor i. R. Walter Stingel und Team.  

 

Vertretung während der Vakaturzeit 

Die pfarramtliche Vertretung während der Vakatur hat 

Pfarrer Stefan Kröger aus Erzingen  

(07433 4210) Er ist für die Beerdigungen, die Sitzungen 

des Kirchengemeinderats und alle pfarramtlichen Belange 

zuständig. Die Gottesdienste werden soweit möglich von 

Ruhestandspfarrern und Prädikanten/innen übernommen.  

 

Vom 08.-10. März hat Pfr. Dietrich Hahn die Vertre-

tung für Täbingen. Tel.  07433-381799. 

 

Axel Märklin als Vorsitzender des Kirchengemeinde-

rats ist als Ansprechpartner zu erreichen unter Tele-

fon 07427/8672, E-Mail: axel.maerklin@t-online.de.  

 

 

 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und 

Gartenbau 

Mitfahrt auf Maschinen und Anhängern 

Sitzt du schon oder stehst du noch? 

Schnell mal auf die Trittstufe des Schleppers oder Anhä-

ngers gestellt, um eine kurze Strecke mitgenommen zu 

werden und schon ist es passiert: Ein Rad läuft durch ein 

Schlagloch oder über eine Unebenheit und der Mitfahren-

de rutscht vom Aufstieg ab. Er stürzt unter die fahrende 

Maschine und wird überrollt. Die Unfallfolgen sind in den 

meisten Fällen schwerwiegend, nicht selten tödlich. 

Ein Altenteiler musste dies unlängst schmerzhaft erfahren 

– ihm wurde nach einem solchen Unfall ein Arm ampu-

tiert, nachdem er von seinem Sohn mit dem Schlepper 

überfahren wurde. Beide wollten am Unfalltag auf der nur 

300 Meter von der Hofstelle entfernten Koppel Pferde 

umweiden. Wegen der Enge fuhr der Altenteiler nicht in 

der Fahrerkabine mit, sondern stand bei geschlossener 

Kabinentür mit beiden Füßen auf dem unteren Trittblech 

des Schlepperaufstiegs und hielt sich am Handgriff fest. 

Als der Schlepper ein Schlagloch durchfuhr, ging ein 

Schlag durch die Maschine und der Altenteiler rutschte 

dadurch mit den Füßen vom Aufstieg ab, stürzte und 

landete auf dem Rücken liegend auf dem Feldweg. Eine 

Bremsreaktion des Sohnes war nicht mehr möglich. 

Selbst die gefahrenen acht Stundenkilometer entsprechen 

schon zwei Meter in der Sekunde. Das Schlepperhinterrad 

überrollte den Arm des Vaters. 

Hauptursache für diese Unfälle ist, dass Mitfahrer häufig 

auf ungeeigneten Plätzen mitgenommen werden. Zur 

Abwägung, welche Art der Mitnahme rechtlich „im grü-

nen Bereich“ liegt, hilft ein Blick in die Vorschriften für 

Sicherheit und Gesundheitsschutz und in die Straßenver-

kehrsordnung. Danach ist die Mitfahrt auf Fahrzeugen, 

Anbaugeräten und auf land- oder forstwirtschaftlichen 

Anhängern nur auf für diesen Zweck ausgerüsteten Plät-

zen erlaubt. Der Fahrer muss sich bevor er anfährt verge-

wissern, dass alle Mitfahrer die vorgesehenen Sitzplätze 

eingenommen haben. 

Auch für Saisonkräfte, die auf land- oder forstwirtschaft-

lichen Anhängern zum Feld und zurück transportiert wer-

den, gilt: Sie müssen auf sicheren Plätzen sitzen können. 

Nicht geeignet sind zum Beispiel sogenannte Kohlanhä-

nger, auf denen oft neben den Kohlkisten auch die Mitar-

beiter transportiert werden – selbst dann nicht, wenn Mit-

fahrer in den leeren Kisten sitzen, da diese in der Regel 

nicht verzurrt sind. 

Besser eignen sich Kleinbusse, da diese auch bei Gewitter 

schützen und der Transport sicherer ist als in oder auf 

Anhängern. 

Untersagt ist außerdem die Mitfahrt in Frontladerschau-

feln. Die Gefahr hier heraus zu stürzen und sich zu verlet-

zen ist immens hoch. Unfälle werden hier insbesondere 

beim Steine sammeln auf dem Feld oder bei Hoffahrten 

verursacht, wenn sich die aus der Schaufel hängenden 

Füße im Boden verfangen oder wenn über eine Uneben-

heit gefahren wird und der Mitfahrer dadurch herausge-

schleudert wird. 

SVLFG 

 

 
 

 
 

sonstiges 
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Realschule und Werkrealschule Schömberg  

Anmeldungen für weiterführende Schulen 

im Sekretariat des Schulzentrums Schömberg 
Die Anmeldezeiten für die zukünftigen Fünftklässler an der  

Werkrealschule und der Realschule in Schömberg sind wie folgt:  

Mittwoch, 13.03.2019 von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 17.00 Uhr  

Donnerstag, 14.03.2019 von 8.00 bis 12.00 Uhr  

Bitte bringen Sie das Blatt 4, 5 und 7 der Grundschulempfehlung sowie die Geburtsurkunde Ihres Kin-

des oder das Stammbuch mit.  

Das Anmeldeformular sowie das Fahrkartenbestellformular stehen auf der jeweiligen Homepage der 

Grund- und Werkrealschule www.gwrs-schoemberg.de unter Elterninfo bzw. der Realschule www.rs-

schoemberg.de unter Informationen als Download bereit. Bitte bringen Sie diese zwei Formulare zur 

Anmeldung ausgefüllt mit. 
 

                                                                
Gymnasien Rottweil 

Anmeldung für Klasse 5:   Schuljahr 2019/2020 
Schülerinnen und Schüler der vierten Grundschulklassen, die am 11. September 2019 in ein Gymnasium über-
treten wollen, können am 
  Mittwoch,  13. März 2019, 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr  
  Donnerstag,  14. März 2019, 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr 
angemeldet werden. 

Albertus-Magnus-Gymnasium 

sprachliches Profil   
naturwissenschaftliches Profil  
Sportprofil  
Europäisches Gymnasium 
Bismarckstraße 2, 78628 Rottweil 
 

Droste-Hülshoff-Gymnasium 

sprachliches Profil 
naturwissenschaftliches Profil  
Musikprofil  
Sportprofil  
Bismarckstraße 4, 78628 Rottweil 
 
 

Leibniz-Gymnasium 

naturwissenschaftliches Profil 
sprachliches Profil  
Sportprofil  
bilingual Englisch 
Heerstraße 140, 78628 Rottweil 
 

 
 
 

Bei der Anmeldung sind die Geburtsurkunde und das Anmeldeblatt (Blatt 4, 5 und 7 der Grundschulempfeh-
lung) vorzulegen. Schülerinnen und Schüler, die am besonderen Beratungsverfahren teilnehmen, werden bis 
Donnerstag, 04. April 2019 angemeldet. 
Schülerinnen und Schüler des 5. oder 6. Schuljahres, die in eine andere Schulart wechseln wollen, können 
am Ende des laufenden Schuljahres mit einer Bildungsempfehlung der abgebenden Schule oder nach bestan-
dener Aufnahmeprüfung auf den Rektoraten der weiterführenden Schulen angemeldet werden. Die genauen 
Beratungs- und Anmeldetermine erhalten Sie nach Absprache an der jeweiligen Schule. 

       Die Schulleitungen der Gymnasien 
 

 

 

Schulen 

GL
Leibniz-Gymnasium Rottweil


